
Vereinbarung 
über das Modellprojekt eines konfessionell-kooperativen Religionsunterrichts-

 

angebots an ausgewählten öffentlichen Schulen im Freistaat Thüringen 

zwischen 

den katholischen Bistümern in Thüringen, 
vertreten durch das Kommissariat der Bischöfe in Thüringen, dieses wiederum vertreten 

durch den Leiter des Katholischen Büros Erfurt, Herrn Ordinariatsrat Dr. Claudio Kullmann, 
Stiftsgasse 4a, 99084 Erfurt, 

der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, der Evangelischen Kirche von Kurhes-

 

sen-Waldeck und der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens, 
vertreten durch den Beauftragten der Evangelischen Kirchen bei Landtag und Landesregie-

 

rung im Freistaat Thüringen, Herrn Oberkirchenrat Dr. Andrö Demut, Augustinerstraße 10, 
99084 Erfurt 

und 

dem Freistaat Thüringen, 
vertreten durch die Thüringer Staatskanzlei und das Thüringer Ministerium für Bildung, Ju-

 

gend und Sport, diese wiederum vertreten durch den Chef der Staatskanzlei, Herrn Minister 
Prof. Dr. Hoff, Thüringer Staatskanzlei, Regierungsstr. 73, 99084 Erfurt sowie Herrn Minister 

Holter, Werner-Seelenbinder-Straße 7, 99096 Erfurt 

§1 
Modellprojekt konfessionell-kooperativer Religionsunterricht 

(1) Das Modellprojekt kann in Regionen Thüringens durchgeführt werden, die für eine Konfes-
sion eine extreme Diasporasituation aufweisen, d.h., dass in diesem Teil der Bevölkerung eine 
so geringe Kirchenmitgliedschaft bezüglich der unterzeichnenden Bistümer oder Kirchen be-
steht, dass eine konfessionsgetrennte Lerngruppenbildung für die Erteilung des staatlichen 
Religionsunterrichts nicht oder nur unter unzumutbaren Belastungen möglich wäre. 

(2) Im Rahmen des konfessionellen Religionsunterrichts werden gemischt-konfessionelle 
Lerngruppen eingerichtet. Damit wird den betroffenen evangelischen und katholischen Schü-
lerinnen und Schülern die Teilnahme am Lehrfach ermöglicht. Die Laufzeit des Modellprojekts 
ist befristet. Die Lerngruppen sollen in einem pädagogisch verantwortbaren Turnus abwech-
selnd von einer evangelischen und einer katholischen Religionslehrkraft — oder umgekehrt — 
unterrichtet werden. Die gesetzliche Aufgabe, den Religionsunterricht in konfessionell homo-
genen Lerngruppen zu erteilen, bleibt hiervon unberührt. 

(3) Der im Rahmen des Modellprojekts angebotene Religionsunterricht wahrt den konfessio-
nellen Charakter des Lehrfachs. Dessen konfessionelles Profil ist den teilnehmenden Schüle-
rinnen und Schülern ökumenisch sensibel darzustellen und bekenntnisbezogen zu bezeugen. 
Bei der Vermittlung des Lehrstoffs ist die nicht dem Bekenntnis des Unterrichts angehörende 
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Schülergruppe angemessen zu berücksichtigen und ihr die Erreichung des Lernziels zu er-
möglichen. Die jeweils unterrichtende Lehrkraft weist eine mit der konfessionellen Prägung 
des Unterrichts korrespondierende kirchliche Beauftragung (Missio canonica oder Vocatio) 
nach. 

§2 
Verbindlichkeit der staatlichen Regelungen zum Religionsunterricht 

(1) Die staatlichen Regelungen zum Religionsunterricht an öffentlichen allgemeinbildenden 
Schulen, insbesondere Artikel 25 Verfassung des Freistaats Thüringen, Artikel 7 Absatz 2 und 
3 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland sowie § 46 Thüringer Schulgesetz werden 
bei der Umsetzung des Modellprojekts beachtet. Die Hinweise des Thüringer Ministeriums für 
Bildung, Jugend und Sport zum Religions-und Ethikunterricht (ABI. TMBJS Nr. 4/2018) finden 
Anwendung. 

(2) Für die Umsetzung des Modellprojekts werden öffentliche allgemeinbildende Schulen aus-
gewählt, an denen alle Beteiligten mit der Erprobung dieses konfessionell-kooperativen Unter-
richtsangebots einverstanden sind. 

§3 
Rechtsverbindliche Übereinkunft der an der Durchführung dieser Vereinbarung 

beteiligten Kirchen 

Das Modellprojekt ist Gegenstand der „Vereinbarung zwischen den Bistümern Erfurt, Dresden-
Meißen und Fulda und der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland sowie der Evangeli-
schen Kirche von Kurhessen-Waldeck über konfessionell-kooperativ erteilten Religionsunter-
richt in Thüringen" (Modell B). Hinsichtlich des Näheren wird auf die in Kopie als Anlage zu 
dieser Vereinbarung anliegende, für die beteiligten Kirchen seit dem 20. Januar 2019 rechts-
verbindliche Vereinbarung verwiesen. 

§4 
Bedingungen für eine Erprobung des konfessionell-kooperativen 

Unterrichtsangebots 

(1) Grundsätzlich sollen die Fächer Evangelische und Katholische Religionslehre an öffentli-
chen allgemeinbildenden Schulen als in den Stundentafeln zu § 44 ThürSchul0 ausgewie-
sene ordentliche Lehrfächer und in dem dort bestimmten zeitlichen Umfang in konfessionell 
getrennten Lerngruppen den Schülerinnen und Schülern eines Klassenverbands möglichst 
zeitgleich angeboten werden. 

(2) Abweichend von Absatz 1 wird im Rahmen dieses Modellprojekts an ausgewählten Schu-
len für die Dauer von bis zu vier Schuljahren ein konfessionell-kooperatives Unterrichtsange-
bot unter folgenden kumulativ vorliegenden Bedingungen angeboten: 

1. An dem an einer Schule eingerichteten staatlichen Religionsunterricht nehmen evange-
lische und katholische Schülerinnen und Schüler teil. 

2. Bei Beachtung der rechtlichen Regelungen kann für mindestens eine konfessionelle 
Lerngruppe der Schule kein regulärer Religionsunterricht in Doppeljahrgangsstufen an-
geboten werden. 

3. Am Schulstandort müssen zumindest alternierend Lehrkräfte, die eine Missio canonica 
oder eine Vocatio nachweisen, zur Verfügung stehen. Als Lehrkräfte kommen auch von 
beiden Kirchen nach Maßgabe des jeweils mit dem Freistaat Thüringen geschlossenen 
Gestellungsvertrags gestellte kirchliche Mitarbeitende subsidiär in Betracht. 
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4. Die jeweilige Religionslehrkraft hat ihre Bereitschaft zur Erteilung des Lehrfachs ihrer 
Konfession im Rahmen des Modellprojekts sowie zur Teilnahme an zurüstenden Fortbil-
dungen erklärt. 

5. Die in einer derart gemischt-konfessionellen Lerngruppe zusammengefassten Schüle-
rinnen und Schüler werden während ihrer Schullaufbahn abwechselnd von einer evan-
gelischen und einer katholischen Religionslehrkraft — oder umgekehrt — unterrichtet. 
Der Wechsel der Lehrkraft erfolgt alternierend jeweils mindestens einmal in der Primar-
stufe und in den Klassenstufen 5 bis 8 der Sekundarstufe. 

6. Die Schülerinnen und Schüler bzw. die Personensorgeberechtigten der nicht religions-
mündigen Schülerinnen und Schüler wurden zuvor über das konfessionell-kooperative 
Unterrichtsangebot des Modellprojekts umfassend informiert und dabei auf die Regelun-
gen des § 5 Nr. 6 und 7 dieser Vereinbarung ausdrücklich hingewiesen. 

7. Die Standorte und Klassenstufen des konfessionell-kooperativen Unterrichtsangebots 
werden auf Initiative der Kirchen und Bistümer und im Einvernehmen mit diesen durch 
das jeweils zuständige Staatliche Schulamt bestimmt. 

5 
Einrichtung und Umsetzung des kooperativen Religionsunterrichts 

1. Die staatlichen Thüringer Lehrpläne für die Fächer Evangelische Religionslehre und Ka-
tholische Religionslehre sind hinsichtlich der Anforderungen des konfessionell-koopera-

 

tiven Unterrichtsangebots um gemeinsam verantwortete Lehrplanhinweise zu ergänzen. 
Dazu wird unter Beteiligung der Kirchen eine Arbeitsgruppe am Thüringer Institut für 
Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM) eingerichtet. 

2. Den eingesetzten Religionslehrkräften ist pro Schuljahr die Teilnahme an einer vom 
ThILLM verantworteten Fortbildung zur konfessionellen Kooperation zu ermöglichen. 

3. Die für die Erprobung des Angebots geeigneten Schulen, Lerngruppen und Lehrkräfte, 
einschließlich des Einsatzes letzterer, werden einvernehmlich zwischen den jeweils hier-
für zuständigen staatlichen und kirchlichen Stellen festgelegt. 

4. Der Unterricht wird den Schülerinnen und Schülern als konfessioneller Unterricht ange-
boten. Dessen konfessionelles Profil ist durch die kirchliche Beauftragung der Lehrkraft 
(Missio canonica oder Vocatio) bestimmt. Die staatlichen Thüringer Lehrpläne für die 
konfessionellen Pflichtfächer Evangelische Religionslehre und Katholische Religions-
lehre, ergänzt durch Lehrplanhinweise gern. § 5 Nr. 1 dieser Vereinbarung, werden die-
sem Unterricht dementsprechend zugrunde gelegt. 

5. Vor Einführung des Angebots an einer Schule sind die betroffenen Schülerinnen und 
Schüler sowie deren Personensorgeberechtigte im Rahmen einer Einführungsveranstal-
tung über das Modellprojekt umfassend zu informieren. 

6. Die religionsmündigen Schülerinnen und Schüler bzw. deren Personensorgeberechtigte 
erklären ihre Teilnahme für die gesamte Dauer des Modellversuchs einschließlich der 
Wechsel der Konfessionalität des Religionsunterrichts. 

7. Teilnehmende bekenntnisfremde Schülerinnen und Schüler können ihre Zustimmung 
zur Unterrichtsteilnahme mit Wirkung zum Ende eines Schulhalbjahres jederzeit wider-
rufen. Das Recht auf Abmeldung vom Religionsunterricht aus Gründen der Bekenntnis-
und Glaubensfreiheit, das die Beendigung der Teilnahme jeder Schülerin und jedes 
Schülers mit sofortiger Wirkung eintreten lässt, bleibt unberührt. Das Projekt ist den be-
troffenen religionsmündigen Schülerinnen und Schülern bzw. den Personensorgebe-
rechtigten der nicht religionsmündigen Schülerinnen und Schüler ausführlich zu erläu-
tern. 

8. Schülerinnen und Schülern, die bzw. deren Personensorgeberechtigte eine Teilnahme 
am konfessionell-kooperativen Unterrichtsangebot nicht wünschen, ist nach Maßgabe 
der staatlichen Regelungen die Teilnahme am Religionsunterricht in der nächsterreich-
baren Lerngruppe ihres Bekenntnisses zu ermöglichen. 

9. Die Teilnahme am Unterrichtsangebot ist im Zeugnis der Schülerin oder des Schülers 
entsprechend der konfessionellen Ausprägung des Unterrichts, in dessen Rahmen die 
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zu beurteilende Leistung erbracht worden ist, auszuweisen und zu benoten. Die Teil-
nahme am Modellprojekt kann außerdem im Zeugnis unter Bemerkungen vermerkt wer-
den. 

10. Ist an einer ausgewählten Schule oder hinsichtlich einer Lerngruppe die Durchführung 
des konfessionell-kooperativen Unterrichtsangebots im Laufe der vereinbarten Koope-
ration in Frage gestellt, werden die jeweils zuständigen staatlichen und kirchlichen Stel-
len Abhilfemöglichkeiten erörtern und Lösungen vereinbaren. 

11. Wird an einem Schulstandort aufgrund des konfessionell-kooperativen Angebots tempo-

 

rär Schülerinnen und Schülern kein den Grundsätzen der beteiligten Kirche entspre-
chender Religionsunterricht erteilt, sieht diese hinsichtlich ihrer hiervon betroffenen Kir-
chenmitglieder ausnahmsweise und nur für die Dauer des vereinbarten konfessions-
fremden Unterrichts gegenüber dem Freistaat Thüringen von der Einforderung einer 
konfessionell getrennten Lerngruppe ihres Bekenntnisses ab. Daraus kann zu keinem 
Zeitpunkt der Verzicht der jeweiligen Kirche auf die grundsätzliche staatsvertragliche Ab-
sicherung des konfessionellen Religionsunterrichts abgeleitet werden. Die katholischen 
Bistümer in Thüringen erklären zusätzlich, dass hierüber das Benehmen mit dem Ver-
treter des Heiligen Stuhls in der Bundesrepublik Deutschland in eigener Verantwortung 
hergestellt wird. Das Kommissariat der Bischöfe in Thüringen hat durch Schreiben des 
Leiters des Katholischen Büros vom 18. Oktober 2021 gegenüber der Thüringer Landes-
regierung mitgeteilt, dass das Benehmen mit dem Apostolischen Nuntius als Vertreter 
des Heiligen Stuhls in der Bundesrepublik Deutschland hergestellt werden konnte. 

§6 
Schlussbestimmungen 

(1) Jeder an dieser Vereinbarung Beteiligte benennt für die Koordinierung des Modellprojekts 
den übrigen Beteiligten eine Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner. 

(2) Schwierigkeiten bei der Durchführung dieser Vereinbarung, insbesondere auch Meinungs-
verschiedenheiten über die Auslegung einzelner Bestimmungen, klären die Beteiligten in part-
nerschaftlicher Weise. Zur Abhilfe erforderliche Maßnahmen werden im wechselseitigen Ein-
vernehmen vereinbart. 

(3) Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

7 
Inkrafttreten, Beendigung 

(1) Diese Vereinbarung tritt am 1. April 2022 in Kraft mit dem Ziel, den vertragsgegenständli-
chen Unterricht den Schülerinnen und Schülern der ausgewählten Schulen ab dem Schuljahr 
2023/2024 anbieten zu können. Haben die Beteiligten bis zum 31. Januar 2027 keine Verlän-
gerung über den 31. Juli 2027 hinaus schriftlich vereinbart, tritt sie am 31. Juli 2027 außer 
Kraft. 

(2) Diese Vereinbarung kann jederzeit im gemeinsamen Einvernehmen der Beteiligten been-
det werden. 

(3) Jeder Beteiligte ist berechtigt, diese Vereinbarung mit einer Frist von drei Monaten zum 
Ablauf des folgenden Schulhalbjahres oder Schuljahres (31. Juli) zu kündigen. Die Kündigung 
bedarf der Schriftform. 

(4) Bei Ausscheiden eines Beteiligten ist eine Weiterführung dieser Vereinbarung durch die 
übrigen Beteiligten ausgeschlossen. 
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Thüringer Staatskanzlei 

Erfurt, den 22?7 
(Minister r. Benjami -Immanuel Hoff) 

Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und 

Erfurt, den  

Für die Bistümer Erfurt, Dresden-Meißen und Fulda. 

Erfurt, den tobt-

 

   

(Ordinariatsrat Dr. Claudio Kullmann) 

Für die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland, 
die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck und 
die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens 

Erfurt, den —1—

 

(Oberkirchenrat Dr. Andrö Demut) 

Für den Freistaat Thüringen 

(Minister Helmut Holter) 

Anlage: Kopie der Vereinbarung zwischen den Bistümern Erfurt, Dresden-Meißen und Fulda 
und der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland sowie der Evangelischen Kirche von 
Kurhessen-Waldeck über konfessionell-kooperativ erteilten Religionsunterricht in Thüringen 
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